
Anhang Wahlgesetz

§ 10
Auslegung der Wählerliste

(1) Die Räte der Städte, Stadtbezirke und Gemeinden haben 
die Wählerliste vom 30. bis 7. Tage vor dem Wahltag minde
stens an 15 Tagen zu einer für die Bevölkerung günstigen Zeit 
an einem allgemein zugänglichen Ort zur öffentlichen Einsicht 
auszulegen. Die Einsichtnahme muß auch an Sonn- und Feier
tagen ermöglicht werden.

(2) Die Räte der Städte, Stadtbezirke und Gemeinden haben 
in ortsüblicher Weise bekanntzumachen, wo und zu welcher 
Tageszeit die Wählerliste zur Einsicht ausliegt, innerhalb weldier 
Zeit und in welcher Weise Einspruch gegen Eintragungen in 
der Wählerliste erhoben werden kann.

§ П
Wahlbenachrichtigung

(1) Jedem Wahlberechtigten ist vom Rat der Stadt, des Stadt
bezirks bzw. der Gemeinde eine schriftliche Benachrichtigung 
zuzustellen, daß sein Name in der Wählerliste eingetragen ist.

(2) Auf der Benachrichtigung sind der Wahltag, die Wahlzeit 
und das Wahllokal anzugeben sowie die Nummer zu vermerken, 
unter der der Wahlberechtigte in der Wählerliste eingetragen ist.

(3) Die Wahlbenachrichtigung ist den Wahlberechtigten 
rechtzeitig, spätestens jedoch bis zum 15. Tage vor der Wahl 
zuzustellen, damit diese bei etwaigen Fehlern oder Unvoll
ständigkeiten in der Wählerliste vor ihrer Schließung Einspruch 
einlegen können.

(4) Die Wahlbenachrichtigung enthebt den Wahlberechtigten 
nicht seiner Pflicht, sich von der Richtigkeit der Eintragungen 
in der Wählerliste zu überzeugen.

§ 12
Beanstandung der Wählerliste

(1) Jeder Wahlberechtigte, der die Wählerliste für unrichtig 
oder unvollständig hält oder davon Kenntnis erhält, daß die 
Voraussetzungen der Wahlberechtigung bei einem in der Wäh
lerliste eingetragenen Bürger nicht oder nicht mehr vorliegen, 
hat das dem Vorsitzenden des Rates der Stadt, des Stadtbezirks 
bzw. der Gemeinde, der die Wählerliste aufgestellt hat, unver
züglich mitzuteilen.
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